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TRVB O 117 / 119 / 120 / 121 – Betriebs-BS 



Vorweg 

Es gibt hinsichtlich der Bewertung und 

Einstufung in Gefährdungsstufen bei 

feuergefährlichen Tätigkeiten kaum greifbare 

Beispiele in den einschlägigen Richtlinien (zB 

VdS RL 2008, TRVB  119 O od. ÖBFV RL), 

sondern nur die Gefährdungsstufen selbst.  

Die im Folgenden aufgeführten Möglichkeiten 

zur Einstufung sind Orientierungshilfen aus der 

Sicht eines Brandschutzsachverständigen, die 

für die jeweilige Situation vor Ort eine 

Hilfestellung bieten können. 



Freigabe feuergefährlicher Tätigkeiten 

Vor der Aufnahme feuer-

gefährlicher Arbeiten muss 

die ausführende Fachkraft 

eine Freigabe durch den 

Auftraggeber oder dessen 

(Brandschutz)Beauftragten 

erhalten!  

(Inhalt der anerkannten 

Regeln der Technik sowie 

Versicherungsbest.) 

FREIGABESCHEIN (TRVB, 

VdS, etc.) 



    Gefährdungsbereiche …  

… sind abhängig von der Art des Verfahrens 



Gefährdungseinstufung –  aber wie? 



Gefährdungseinstufung –  aber wie? 



Gefährdungsstufe „geringes Risiko“  

Geringes Brandrisiko 

Ausführender und Überwacher können einen 

allfälligen Brand voraussichtlich selbst löschen 

Mind. eine Person als Überwacher 

Voraussetzungen Überwacher: 

Kenntnisse der Brandgefährdung 

Ausbildung in Erster Löschhilfe 

Unterweisung über Verhalten im Gefahrenfall 

Kenntnisse über Alarmauslösung 

Beispiele 

eingerichteter Schweißarbeitsplatz, 

unterwiesene Tätigkeiten am eigenen Arbeitsplatz, 

Heißarbeiten in ausgeräumten Bereichen, 

kurzzeitige, zugelassene und geprobte Effekte, etc. 

 



Gefährdungsstufe „geringes Risiko“  



Gefährdungsstufe „mittleres Risiko“  
Mittleres Brandrisiko 

Arbeitspersonal kann einen entstandenen Brand 
voraussichtlich nicht selbst löschen 

Brandsicherheitswache der Feuerwehr oder gleichwertiges, 
speziell ausgebildetes Personal 

Überwachung während der Arbeiten und einen 
angemessenen Zeitraum darüber hinaus 

Voraussetzung Brandsicherheitswache 
Feuerwehrgrundausbildung 

Kenntnisse der Brandgefährdung durch die Tätigkeit 

Erfahrungen in der Brandbekämpfung 

Ausreichende Mittel zur Brandbekämpfung 

Beispiele 
klassische Heißarbeiten außerhalb des eingerichteten 
Schweißarbeitsplatzes, 

Arbeiten in Bereichen mit (geringfügigen) Brandlasten, 

Arbeiten in Schächten, Kanälen, an Technischen Anlagen,  

Geschoss- oder Brandabschnittsübergreifende Bereiche,... 



Gefährdungsstufe „mittleres Risiko“  



Gefährdungsstufe „hohes Risiko“  

Hohes Brandrisiko 

Mittel der Ersten und Erweiterten Löschhilfe 

reichen zur Gefahrenabwehr nicht aus 

(Betriebs-) Feuerwehr muß die notwendigen 

Löschgeräte für die Dauer der Arbeiten vor Ort 

einsatzbereit halten 

Beispiele 

Heißarbeiten in Lagern, die nicht geräumt werden 

können (z.B. automatisierte Großlager), 

Heißarbeiten in Bereichen mit hohen Brandlasten, 

oder rascher Brandausbreitungsgefahr, 

Heißarbeiten in besonders genutzten Bereichen, 

 etc. 



Gefährdungsstufe „hohes Risiko“  



Unsere drei Rufzeichen!!!  






